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L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

BauO OÖ 1994 §35 Abs2;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Die hier in der Au=age getro>ene Anordnung, der Garten des Reihenhauses müsse durchgehend gärtnerisch gestaltet

und dauernd erhalten werden, entspricht dem Bestimmtheitsgebot als Voraussetzung einer Vollstreckungsverfügung

nicht, weil der Inhalt dieser Verp=ichtung nicht zweifelsfrei festgemacht werden kann. Auch unter Zuziehung von

Fachleuten (Hinweis auf Hengstschläger-Leeb, aaO, Rz 38) ist nicht objektiv eindeutig erkennbar, was genau unter

einer "gärtnerischen Gestaltung" zu verstehen ist.
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